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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776
Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr
Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Dienstag 16 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr
Recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  Mi. u. Fr.         15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender Gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
3.3., Robert-Kellnberger-Str., Parkplatz an der Straße, Autoschlüssel 
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

Musikförderpreis der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Präambel

Alle Bewerberinnen und Bewerber zum Musikförderpreis der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg mus̈sen mit 1. Wohnsitz im Be-
reich der Gemeinden Berglern, Langenpreising oder Wartenberg
gemeldet sein und dur̈fen zum Zeitpunkt des Vorspiels nicht älter
als 18 Jahre sein. Fur̈ den Duo-Trio- und Ensemblebereich sind
darub̈er hinaus auch Schul̈erinnen und Schul̈er teilnahmeberech-
tigt, die ihren Wohnsitz außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft
haben. Bei den Duos muss eine Person innerhalb der Verwaltungs-
gemein-schaft Wartenberg wohnhaft sein, bei den Trios mus̈sen
zwei Personen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft wohnhaft
sein. Bei Ensembles muss der größere Teil der Teilnehmenden aus
der Verwaltungsgemeinschaft stammen.

In den geraden Kalenderjahren (z.B. 2022) findet jeweils ein Solo-
wettbewerb statt. In den ungeraden Kalenderjahren (z.B. 2023) fin-
det ein Duo-Trio- und Ensemblewettbewerb statt.
Teilnahmebedingungen Duo- Triobesetzung und Ensemble
Teilnehmen können alle Duos, Trios und Ensembles, die folgende
Kriterien erful̈len:
Altersgruppen:
Die Teilnehmer*innen mus̈sen einer der nachfolgenden Altersgrup-
pen angehören
1)  Altersgruppe Ia:             bis 7 Jahre
2)  Altersgruppe Ib:          8 bis 9 Jahre

Amtlicher Teil
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3)  Altersgruppe II:       10 bis 12 Jahre
4)  Altersgruppe III:      13 bis 15 Jahre
5)  Altersgruppe IV:     16 bis 19 Jahre
Ausschlaggebend fur̈ die Zuordnung in eine Altersgruppe ist das Ge-
burtsdatum. Ausschlaggebend fur̈ die Zuordnung in eine Alters-
gruppe ist das Durchschnittsalter, das nach den genauen Geburts-
daten der Teilnehmer*innen errechnet wird.
Begleiter*innen fur̈ der Solo- und Ensemblewettbewerbe sind dabei
nicht zu beruc̈ksichtigen.

Vorspielzeiten:
Die Vorspielzeit beträgt in den Altersgruppen:
1)  Ia und Ib:     3 - 6 Minuten
2)  II bis IV:       6 -16 Minuten
Die angegebene Vorspielzeit bezieht sich jeweils auf die Mindest-
und Höchstvorspielzeit.
Zu spielen sind mindestens zwei Stuc̈ke aus unterschiedlichen Stil-
epochen (z.B. Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, Neuzeit) mit
unterschiedlichem Charakter, z.B. ein langsamer und ein schneller
Satz. Die Stuc̈ke, die gespielt werden, sind mit der Anmeldung be-
kanntzugeben (Bezeichnung des Werkes, Komponist/Bearbeiter,
Satzangabe/Tempo und Zeitdauer).

Zulassungsvoraussetzungen:
a) Duos, Trios mit gleichen Instrumenten. Auch Klavier vierhändig,

jedoch keine zwei oder drei Klaviere
b) Duos, Trios mit verschiedenen Instrumenten
c) Gesang im Duo, Trio und als Gesangsensemble
Bei den Duos muss mindestens einer der Teilnehmer*innen inner-
halb der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg wohnhaft sein, bei
den Trios mus̈sen mindestens zwei Teilnehmer*innen innerhalb der
Verwaltungsgemeinschaft wohnhaft sein. Bei Ensembles muss der
größere Teil der Teilnehmenden aus der Verwaltungsgemeinschaft
stammen. Es dur̈fen keine elektronischen Instrumente verwendet
werden.

Preise:
Jeder Teilnehmer*in erhält eine Urkunde.
Die 1. Preise sind mit € 100,- die 2. Preise mit € 75,- und die 3. Preise
mit € 50,- dotiert. (Jeweils pro Duo, Trio oder Ensemble.)
Allgemeine Hinweise zum Musikförderpreis der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg

Wertungsspiel
Das öffentliche Wertungsspiel findet am Samstag, den 01. Juli 2023
ab 9 Uhr in der Aula der Marie-Pettenbeck-Schule, Zustorfer Str. 1,
85456 Wartenberg statt. Der genaue Ablaufplan wird den Teilneh-
menden nach dem Anmeldeschluss zugesandt.
Die Bewertung der Teilnehmer*innen erfolgt in Anlehnung an die
Kriterien des Wettbewerbes „Jugend Musiziert“. Es zählen u.a. Pa-
rameter wie musikalische Gestaltung, Zusammenspiel, rhythmische
und spieltechnische Sicherheit.
a)  1. Preis:                                     23 - 25 Punkte
b)  2. Preis:                                     20 - 22 Punkte
c)  3. Preis:                                       7 - 19 Punkte
d)  mit Erfolg teilgenommen:      12 - 16 Punkte
e)  teilgenommen:                          bis 11 Punkte
Die unabhängige Jury setzt sich aus erfahrenen Musikpäda-
gogen*innen zusammen und wird von der Verwaltungsgemein-
schaft bestellt.

Preisträgerkonzert
Das Konzert der Preisträger findet am Sonntag, den 09. Juli 2023
um 17 Uhr im Wittelsbacher Saal (Alte Schule) statt. Beim Preisträ-
gerkonzert musizieren alle 1. Preisträger. Alle Teilnehmenden erhal-
ten hier ihre Urkunden.

Anmeldeunterlagen
Anmeldeunterlagen sind im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft,
1. Stock, Zi.Nr. 112 erhältlich oder stehen auf der Internetseite der
Verwaltungsgemeinschaft www.vg-wartenberg.de als Download zur
Verfug̈ung.

Bitte Anmeldeschluss beachten!
Anmeldeschluss ist Freitag, der 16. Juni 2023
Verspätete Anmeldungen können nicht beruc̈ksichtigt werden.
Fur̈ alle nicht benannten Bereiche gelten die Regularien und Richt-
linien von „Jugend musiziert“. Die Entscheidung der Jury ist unan-
fechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wartenberg, den 09.03.2023
gez. Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Pressemitteilung
Bayerisches Landesamt für Statistik
Bitte geben Sie Auskunft: ‚Mikrozensus 2023‘ startet in Bayern -
60 000 Haushalte werden befragt 

Geschulte Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Lan-
desamts für Statistik bitten Bürgerinnen und Bürger um Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei der Erhebung
Seit 66 Jahren befragen geschulte Interviewerinnen und Interviewer
der Statistischen Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa
ein Prozent der Bevölkerung. Dahinter verbirgt sich der so genannte
Mikrozensus. Das ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in
Deutschland. Sie liefert sehr wichtige Erkenntnisse für bedarfsge-
rechte Planungen und Entscheidungen in der öffentlichen Verwal-
tung, der Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Auch für die
Wissenschaft ist die Erhebung eine bedeutsame Datenquelle. 
Nach Angaben des Fachteams im Bayerischen Landesamts für Sta-
tistik in Fürth werden rund 60 000 Haushalte im Freistaat im Laufe
des Jahres befragt werden. Die geschulten Interviewerinnen und In-
terviewern haben den Auftrag, Fragen zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage zu stellen. Für den überwiegenden Teil der Fragen
besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunfts-pflicht für die
rund ein Prozent zufällig ausgewählten Haushalte Bayerns. 
Fürth. Im Jahr 2023 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundes-
gebiet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden hierfür
jährlich ein Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie,
Haushalt und Einkommen befragt. In dem jährlich wechselnden zu-
sätzlichen Schwerpunkt steht dieses Jahr die Krankenversicherung
im Mittelpunkt. Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebun-
gen. Erstens: das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm. Zweitens
die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Es folgen als
drittes und viertes Element die europäische Gemeinschaftsstatistik
über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die Befragung der
Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien in privaten Haushalten. Entsprechend werden
die teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede
Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet. 
60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt
Die Befragungen zum Mikrozensus 2023 finden ganzjährig von Ja-
nuar bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000
Haushalte zu befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zu-
fallsverfahren, welche Adressen für die Teilnahme ausgewählt wer-
den. Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der
Regel an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil.
Diesen Haushalten wird per Post vor der eigentlichen Befragung ein
Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. Darin wer-
den sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbunden
mit einem Terminvorschlag für ein telefonisches Interview. Für den 
überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusge-
setz eine Auskunftspflicht. 
Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und
Entscheidung
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Ent-
scheidungshilfen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. So wird bei-
spielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des Wohnungsbaus
die Information benötigt, in wie vielen Haushalten jeweils eine, zwei
oder mehr Personen zusammenleben. Zudem entscheiden die er-
hobenen Daten mit darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus
den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. 
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen



sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten
des Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Sta-
tistik veröffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern zur Verfügung. 
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebun-
gen unter: https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevo-
elkerung/mikrozensus/index.html

Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding

Eine weit greifende Maßnahme der Abfallvermeidung ist die Zer-
kleinerung von holzigen Gartenabfällen durch einen Großhäcksler
direkt an der Anfallstelle. Das ermöglicht die unmittelbare Verwer-
tung des Häckselgutes in den Hausgärten beispielsweise zum Mul-
chen oder Kompostieren.
Hierfür müssen sich private Haushalte bei den zuständigen Gemein-
deverwaltungen anmelden. Für den Stadtbereich Erding erfolgt die
Anmeldung direkt im Landratsamt Erding, Fachbereich Abfallwirt-
schaft, Tel. 08122/58-1151 oder -1152.
Aus Kostengründen und um Gebührengerechtigkeit zu gewährleis-
ten wird pro Haushalt eine maximale Einsatzzeit des Großhäckslers
von 10 Minuten festgesetzt.
Um einen reibungslosen Verlauf beim Einsatz des Landkreishäcks-
lers zu
Gewährleisten, gibt das Landratsamt Erding einige wichtige Infor-
mationen:
• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Hausgärten

erbracht, die Müllgebühren entrichten und für den Häckseldienst
angemeldet sind. Für Forsthölzer kann die Leistung nicht in An-
spruch genommen werden! Jeder Angemeldete kann die Leistung
nur einmal pro Häckselaktion (Frühjahr und Herbst) in Anspruch
nehmen, auch wenn die maximale Häckseldauer nicht ausge-
schöpft wurde.

• Kosten für einen länger dauernden Einsatz werden direkt zwi-
schen Leistungsempfänger und Häckselunternehmer abgerech-
net. 

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist nur in Absprache mit dem Fachbereich Abfallwirt-
schaft möglich.

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kostenintensive
Leistung, die vom Abfallgebührenhaushalt getragen wird. Um eine
zügige und damit kostensparende Abwicklung zu gewährleisten sind
diese Voraussetzungen zu schaffen:
• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grundstücke. Die

Leistung wird nicht für Grundstücke erbracht, die erst am Häck-
seltag vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten ge-
nannt werden.

• Die Zufahrt zum Einsatzort muss entsprechend breit sein. Die
Mindestzufahrtsbreite muss beim Großhäcksler 4,0 m betragen.
Kurven müssen 5,0 m breit sein.

• Das Häckselgut soll in Haufwerken geschichtet und nicht flächig
verstreut sein, so dass die Hölzer ohne großen Aufwand entnom-
men werden können. Die Hölzer gelten als nicht häckselbar, wenn
sie mit Lastwagen oder Anhängern abgekippt oder mit Frontla-
dern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die Höhe des
Haufwerkes: 1,0 m.

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgestellt wer-
den.

• Baumdurchmesser bis 18 cm möglich. Bäume sind entsprechend
auszuasten.

• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass
sich keine Fremdstoffe in den Haufwerken befinden. Besonderes
Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen.

• Es ist nur verhältnismäßig frisches, zeitnah angefallenes holziges
Material bereitzustellen. Komposthaufen bzw. Grasschnitt, Schilf,
Topf- und Gemüsepflanzen sind ungeeignet.

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, Telefonleitungen oder unter Bäumen bereitgestellt
werden.

• Das Häckselgut muss auf den Grundstücken so bereitgestellt wer-
den, dass es von öffentlichen Grundstücken aus aufgenommen

und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke werden grund-
sätzlich nicht befahren.

• Das Häckselgut wird nicht mitgenommen
Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht hierbei kein An-
spruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Abfallwirtschaft im Land-
ratsamt Erding, Tel. 08122/58-1152 oder -1151
Herausgeber: Landkreis Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding

Häckseltermin Berglern: Donnerstag, 06.04.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-150
oder per E-Mail unter info@berglern.de entgegen genommen.

Häckseltermin Langenpreising: Freitag, 14.04.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-180
oder per E-Mail unter info@langenpreising.de entgegen genom-
men.

Häckseltermin Wartenberg: Freitag, 21.04.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-120
oder per E-Mail unter info@wartenberg.de entgegen genommen.

Eine zeitliche Ankündigung kann leider NICHT erfolgen. 

Gemeinde Berglern
Häckseltermin Berglern

Donnerstag 06.04.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-150
oder per E-Mail unter info@berglern.de entgegen genommen.
Eine zeitliche Ankündigung kann leider NICHT erfolgen. 

Straßenkehrung

Ab der Kalenderwoche 12 (20. März 2023) werden die Straßen der
Gemeinde Berglern durch die Firma Steidel GmbH aus Moosburg a.
d. Isar gekehrt.
Die Grundstückseigentümer werden gebeten, die Gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der Autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können.
Vielen Dank im Voraus.

Aktionstag „Unratfreie Landschaft“ 

in diesem Frühjahr findet der Aktionstag „Unratfreie Landschaft“
am Samstag, 25.03.2023 von 09:00 – 12:00 Uhr statt, bei dem un-
sere Gemeinde von Müll und Unrat befreit wird.
Wie bereits in den Vorjahren bearbeiten die Vereine und Organisa-
tionen gemeinsam Bereiche, die mit der Gemeinde vereinbart wor-
den sind. Es würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Bürger-
innen und Bürger der Gemeinde Berglern an der Aktion beteiligen.
Die Gemeinde Berglern stellt Müllsäcke zur Verfügung. Handschuhe,
Arbeitskleidung und Warnwesten sind jedoch bitte selbst mitzubrin-
gen.
Die Ausgabe der Müllsäcke, sowie die Entsorgung des Mülls, erfolgt
am Bauhof Berglern (Moosburger Str. 6). Im Anschluss an die Sam-
melaktion lädt die Gemeinde Berglern alle Helferinnen und Helfer
um 12:00 Uhr zu einer Brotzeit auf dem Gelände des Bauhofes an
der Moosburger Str. 6 ein.
Informationen über die jeweiligen Bereiche und die beteiligten Ver-
eine können auf unserer Homepage www.berglern.de unter der Ru-
brik „Aktuelles“ abgerufen werden. Alternativ können Sie gerne
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des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

Gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 10.03.2023
gez. Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Straßenkehrung

Ab der Kalenderwoche 12 (20. März 2023) werden die Straßen der
Gemeinde Langenpreising durch die Firma Steidel GmbH aus Moos-
burg a. d. Isar gekehrt.
Die Grundstückseigentümer werden gebeten, die Gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der Autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können.
Vielen Dank im Voraus.

Vergabe Brennholz

Auch dieses Jahr hat die Gemeinde Langenpreising wieder Brenn-
holz zu vergeben. 
Das Brennholz wird am Freitag, den 31.03.2023 ab 16 Uhr im Ge-
werbegebiet Straßäcker meistbietend versteigert und kann vorab –
auf eigene Gefahr – Vorort angeschaut werden.

                                                            
Markt Wartenberg

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Montag, 20.03.2023, um 18:00 Uhr findet im Foyer des 
Rathauses Wartenberg, 85456 Wartenberg eine Sitzung des

Haupt- und Finanzausschusses mit folgender Tagesordnung statt.
1. überörtlicher Prüfbericht - weiteres Vorgehen
2. Vorberatung Haushalt 2023
3. Genehmigung der Niederschrift zur öffentlichen Sitzung vom

28.09.2022
4. Bekanntgaben und Anfragen

Wartenberg, 09.03.2023
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Süd III, 7. Änderung“

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 06.03.2023 Den Bebauungsplan „Süd III, 7. Änderung“
als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10
Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung in
Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer
219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der üblichen Öff-
nungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung sowie der
zusammenfassenden Erklärung im Internet auf der Homepage des
Marktes Wartenberg und im Internetportal des Landes Bayern ein-
gesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

diese Daten auch über die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
unter der Telefonnummer 08762/7309-150 erfragen.

gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

!!! So Bitte nicht!!! Müllablagerung am Recyclinghof Berglern

Am Wochenende haben Unbekannte erneut Unrat am Wertstoffhof
hinterlassen. So bitte nicht!
Alle Fragen zur Ver- und Entsorgung bzw. zu den Öffnungszeiten des
Recyclinghofs werden auf der Homepage www.berglern.de beant-
wortet. Bitte nutzen Sie auch die „Müllinseln” für Papier, Kartona-
gen, Glas und Blechdosen, die am Recyclinghof und Am Kleinfeld
zur Verfügung stehen. Vielen Dank!

Gemeinde Langenpreising
Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Straßäcker, 2.
Änderung und Erweiterung“

Der Gemeinderat Langenpreising hat mit Beschluss vom 07.03.2023
den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Straßäcker, 2. Änderung und
Erweiterung“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hier-
mit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer
219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der üblichen Öff-
nungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung sowie der
zusammenfassenden Erklärung im Internet auf der Homepage der
Gemeinde Langenpreising und im Internetportal des Landes Bayern
eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften
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letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 09.03.2023
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
zum Bebauungsplan „Zieglerweg“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Marktes Wartenberg
hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06.03.2023 den Entwurf des
o.g. Bebauungsplans gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
Der Planentwurf trägt das Datum 20.02.2023 und die Begründung
das Datum 27.02.2023.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Bereich
nördlich des Zieglerweges und östlich der Heimstraße am östlichen
Ortsrand von Wartenberg. Der genaue Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der Bestand-
teil der Bekanntmachung ist

Der Entwurf des Bauleitplans in der Fassung vom 20.02.2023 sowie
der Entwurf der Begründung in der Fassung vom 27.02.2023 liegen
vom 27.03.2023 bis einschließlich 27.04.2023 im Rathaus der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg (Bauamt Zimmer 219), Markt-
platz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben wer-
den. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet unter
www.wartenberg.de veröffentlicht.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind aus der Be-
bauungsplanbegründung, dem Umweltbericht und Stellungnahmen
(sowie ggf. aus Gutachten und anderen Unterlagen) verfügbar und
werden mitausgelegt:
Schutzgut Art der Information

Mensch Beeinträchtigung von Gesundheit/Erho-
lung durch die Verkehrszunahme oder
Überflutungen

Tiere/ Pflanzen Betroffenheit und Schutz von Biotopen
sowie von geschützten Arten

Boden Informationen zu geologischen Verhältnis-
sen; Betroffenheit durch Bodenversiege-
lung und Beeinträchtigung der Boden-
funktionen

Kultur- und Sachgüter Betroffenheit von Bodendenkmälern und
sonstigen Kultur- und Sachgütern

Wasser Informationen zu hydrogeologischen Ver-
hältnissen; Betroffenheit von Grund- und
Oberflächenwasser

Klima Auswirkungen der Planung auf das lokale
Klima; Klimaschutzmaßnahmen

Landschaft Empfindlichkeit und Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes

Fläche Beanspruchung von Flächen für Siedlung
und Verkehr

Bewertung der vorgenannten Auswirkungen und Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 09.03.2023
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister
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Aktion saubere Landschaft in Wartenberg

Die Aktion saubere Landschaft in Wartenberg findet dieses Jahr am
Samstag, 18.3.2023 statt.
Die Müllsäcke und entsprechendes Werkzeug (Greifer) erhalten Sie
ab 8 Uhr – 12 Uhr am Bauhof. Dort können die gesammelten Abfälle
anschließend auch abgegeben werden.
Abschließend findet eine gemeinsame Brotzeit statt. 
Ich danke Ihnen heute schon für Ihre Teilname- Helfen Sie dabei,
Wartenberg als sauberen, attraktiven Ort zu erhalten.

gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Straßenkehrung

Ab der Kalenderwoche 12 (20. März 2023) werden die Straßen des
Markt Wartenberg durch die Firma Steidel GmbH aus Moosburg a.
d. Isar gekehrt.
Die Grundstückseigentümer werden gebeten, die Gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der Autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können.
Vielen Dank im Voraus.

Einladung zum Rundgang Barrierefreiheit in Wartenberg

am Freitag, 31.3.2023, um 14:30 Uhr, Treffpunkt und Start vor dem
Rathaus
Alle Interessierten BürgerInnen, engagierte Ortskundige und alle,
die eigene Erfahrungen mit Barrieren im öffentlichen Raum einbrin-
gen möchten, sind herzlich eingeladen, mitzugehen.
Begleitung durch die Architektinnen/Stadtplanerinnen Kathrin Hess
und Stefanie Schleich, Bearbeiterinnen des Fachbeitrags Barriere-
freiheit zum ISEK.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion, viele „Barriere-Aufspü-
rer“ und Ihre Anregungen!
Ende max. 16:30 Uhr, auch je nach Witterung.
Diese Veranstaltung ist Teil der aktuellen Erarbeitung des „Integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzepts” (ISEK) für die Marktge-
meinde.

Telefonische Seniorensprechstunde 

Die monatliche telefonische Seniorensprechstunde der Seniorenre-
ferenten findet am Donnerstag, 13.4., von 18 - 19 Uhr statt.
Die Kontaktdaten Ihrer Seniorenreferenten:
Nina Hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul Neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
Martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de
Oder Sie schreiben an das Postfach seniorenreferenten@warten-
berg.de.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Berglern Montag, 20.3.
Langenpreising 1 Dienstag, 21.3.
Ortschaft Langenpreising u. Außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg A                                                                Dienstag, 21.3.
Wartenberg C                                                                Mittwoch 22.3.

Problemmüllsammlung

Wartenberg, Thenner Str. 60, (TSV Parkplatz) am Mittwoch, 29.3.,
von 13:30-14:30 Uhr

Gemeinde Berglern
Grundschule Berglern
Gründung eines Fördervereins an der GS Berglern

Die GS Berglern würde gern noch in diesem Schuljahr einen Förder-
verein gründen.
Um einen Förderverein realisieren zu können, sind mindestens 7
Mitglieder erforderlich.
Warum brauchen wir einen Förderverein?
Eine lebendige Schule benötigt die Mithilfe der Eltern. Auf Grund
immer knapper werdender öffentlicher Haushaltsmittel ist die Un-
terstützung der Schule durch einen Förderverein sehr hilfreich.
Ziel des Fördervereins
ist es, die Schule bei der Erfüllung ihrer Bildungs- und Erziehungs-
aufgaben in ideeller und materieller Hinsicht sinnvoll über den nor-
malen Rahmen hinaus zu fördern.
Der Förderverein unterstützt
• finanziell bei kulturellen Aktivitäten der Schule (Theaterauffüh-

rungen, Übernahme der Buskosten…) oder Übernahme der Kos-
ten bei der Ausbildung zum Juniorhelfer 

• Familien bei der Finanzierung von Schullandheimaufenthalten
• bei der Anschaffung von zusätzlichem, lernmotivierenden Mate-

rial für Unterrichtsfächer
• bei der Bezuschussung von Arbeitsgruppen
• bei der Gründung „Erasmus-Schule“
Falls Sie Interesse haben bei der Gründung unseres Fördervereins
tätig zu werden, oder jemanden kennen, der sich gerne einbringen
möchte (jeder kann Mitglied des Fördervereins werden, auch ohne
Kind an der Schule), teilen Sie es uns bitte unter verwaltung@gs-
berglern.de mit.

Mit freundlichen Grüßen
GS Berglern 

Königsschießen

Die Almenrausch Schützen Berglern laden alle Mitglieder zum Schie-
ßen auf die Königsscheibe am Freitag, 17.3. und am Freitag, 24.3.
im Sportheim Berglern ein.

Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.

Jahreshauptversammlung FFW Berglern

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 25.3., um
19:30 Uhr in der Sportgaststätte Berglern.
Vor der Jahreshauptversammlung findet ein Gottesdienst zum Ge-
denken an unsere verstorbenen Mitglieder statt.
Beginn um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche Berglern.
Die Aktiven der Berglerner Wehr, treffen sich hierzu in Uniform
um 17:45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.
Tagesordnung:
1. Begruß̈ung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Gemeinsames Abendessen
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenrevisoren
7. Bericht des Kommandanten

Nichtamtlicher Teil
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8. Worte des Bur̈germeisters
9. Ehrungen
10. Wun̈sche, Anregungen und Sonstiges
Alle aktiven und passiven Mitglieder sind herzlich zum Gottesdienst
und der anschließenden Jahreshauptversammlung eingeladen.
Info: Am Samstag, den 1. April, besteht ab 9:30 Uhr in der Feuer-
wehr die Möglichkeit zur Anprobe fur̈ Uniformen (Firma Zanzerl)
und Hemden. Genauere Informationen folgen an der Jahreshaupt-
versammlung.

Martin Drexler, 1. Vorstand 
Alexander Gerbl, 1. Kommandant

Frühschoppen der Berglerner Bürgerliste

Am Sonntag, 26.3., von 10 – 12 Uhr findet der Frühschoppen der
Berglerner Bürgerliste in der Sportgaststätte, Am Sportplatz, Berg-
lern statt.

Ostereierschießen für alle, ob Jung oder Alt

Die Almenrausch Schützen Berglern laden alle Mitglieder und alle
Nichtmitglieder aus Nah und Fern am Freitag, 31.3., ab 18 Uhr zum
Ostereierschießen im Sportheim Berglern ein.
Geschossen wird nach neuem Modus auf eine Osterscheibe.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Fr. 17.3. Hl. Gertrud v. Nivelles, Äbtissin und hl. Patrick, Bischof,

Glaubensbote
16:00 Kreuzwegandacht der Kinder
So. 19.3.
8:30 EUCHARISTIEFEIER
Di. 21.3. Hl. Mathilde, Königin
19:00 Niederlern: EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
Stefansschützen Zustorf e.V. 
Königs- und Bernhard Plachetka-Pokal Schießen 

Am 10.3., 17.3. und 24.3. findet unser diesjähriges Königs - und
Bernhard Plachetka Pokal - Schießen statt.
Die Königsproklamation findet am Samstag, 22.4. bei der Jahres-
hauptversammlung statt.

Es sind alle Mitglieder der Stefansschützen recht herzlich eingela-
den.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Euer Schützenmeisteramt

Kirchenführung in der Pfarrkirche Langenpreising 

Am Samstag, 18.3., findet um 15 Uhr in der Kirche St. Martin eine
kostenlose Kirchenführung durch Anneliese Nitsche-Rott statt.
Dauer: ca 1 Stunde
Es wird kurz auf die Baugeschichte eingegangen. Im Mittelpunkt
steht das Innere der Kirche, das Ruhe, Würde und Geborgenheit
ausstrahlt. Schwerpunkt sind die drei Altäre, die Kanzel und deren
Figuren, die allesamt vom bedeutenden Landshuter Rokokokünstler
Christian Jorhan d. Ä. stammen. Auch die weitere Ausgestaltung in
späterer Zeit soll nicht zu kurz kommen.
Eingeladen sind alle Kirchen- und Kulturinteressierten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Herzliche Einladung zur Pfarrversammlung

am Mittwoch, 22.3., um 19 Uhr im Gasthaus zum Oberwirt Langen-
preising
- Vorstellung der kirchlichen Gremien und Gruppierungen
- Ruc̈kblick auf die vergangenen Jahre und Ausblick auf die kom-

menden
- Zeit fur̈ Fragen, Kritik und Wun̈sche
Zum Ausklang freuen wir uns auf einen interessanten Fotovortrag
ub̈er die vergangenen Pfarrverbandsreisen mit Pfarrer Gregor Bart-
kowski. Auf zahlreiches Kommen freut sich 

der PGR Langenpreising

Jagdgenossenschaft Langenpreising

Jahresversammlung mit Jagdessen am Samstag, 25.3., um 19 Uhr
im Gasthaus Lintsche in Zustorf.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfung und Entlastung
4. Verwendung des Jagdpachtschilling
5. Bericht der Jagdpächter
6. Wünsche und Anträge
Dazu sind alle Jagdgenossen mit Frauen recht herzlich eingeladen.

Jagdvorstandschaft und Jagdpächter

Bilderbuchtheater und Basteln in der Buc̈herei

Liebe Kinder,
wir laden euch herzlich jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr zu
einem Vorlese- und Bastelnachmittag in der Buc̈herei Langenprei-
sing ein! Passend zur Jahreszeit lesen wir Geschichten mit dem Ka-
mishibai (Bilderbuchtheater) und basteln danach dazu passende
kleine Kunstwerke.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!
Euer Buc̈hereiteam
Termine    Theater                                         Bastelei
29.03.       Ostern                                           Ostereier
Wir bitten um Voranmeldung unter buecherei-langenpreising@gmx.de

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 17.3. Hl. Gertrud v. Nivelles, Äbtissin und hl. Patrick, Bischof,

Glaubensbote
16:00 Zustorf: Kreuzwegandacht
17:00 Kreuzwegandacht gestaltet vom Seniorenkreis
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Sa. 18.3. Hl. Cyrill v. Jerusalem, Bischof, Kirchenlehrer
15:00 Kirchenführung in der Pfarrkirche St. Martin mit Frau Nit-

sche-Rott (keine Anmeldung nötig)
17:30 Zustorf: Vorabendmesse, Amt f. † Ehem. u. drei Brüder v. Ma-

rille Lechner, f. bds. † Elt., Cousine u. Verw. v. Marille Lechner,
f. † Vater Johann Huber v. Tochter Evi m. Fam. u. f. † Elt. u.
Verw. v. Marianne Schwarzbözl

So. 19.3.
10:00 EUCHARISTIEFEIER, Amt f. leb. u. † Angeh. d. Fam. Elisabeth

Mayr, f. † Irmgard u. Josef Irsigler v. Fam. Elisabeth Mayr u. f.
† Elt. Elisabeth u. Benedikt Gammel v. Sohn Benedikt

11:15 Taufe: Josef Maximilian Thalmaier
11:30 Zustorf: Taufe: Leo Kellerer
Mi. 22.3.
18:00 Messfeier
19:00 Pfarrversammlung im Gasthaus Oberwirt 

Markt Wartenberg
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung des Obst- und
Gartenbauvereins Wartenberg e.V.

am Sonntag, 19.3., um 16 Uhr, im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern.
Die Vorstandschaft freut sich, Ihnen die aktuellen Themen des Ver-
einsgeschehens mit folgender Tagesordnung präsentieren zu kön-
nen:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Vorsitzenden/der Arbeitskreise
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht des Kassenprüfers und Entlastung der Vorstandschaft
5. Vorstellung Jahresprogramm 2023

PAUSE
6. Vortrag „Manche mögen‘s heiß“ Referent Frau Brigitte Murla
7. Wünsche und Anträge

August Groh, 1. Vorsitzender

Einladung zur Jagdversammlung 2023

Die Eigentum̈er der Jagdgenossenschaft Auerbach West sind mit
den Jagdpächtern zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 21.3.,
um 20 Uhr ins Gasthaus Bachmaier Pesenlern, herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begruß̈ung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenpruf̈er und Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung des Jagdpachtschillings
6. Wun̈sche und Anträge

Die Vorstandschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jagdgenossenschaft Auerbach- Ost lädt zusammen mit den
Jagdpächtern am Freitag, 24.3., um 20 Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung ins Gasthaus Klug, Auerbach, recht herzlich ein.
Tagesordnung fur̈ Jagdjahr 2021
1. Begruß̈ung
2. Jahresbericht
3 Kassenbericht und Kassenpruf̈ung
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wun̈sche und Anträge
Tagesordnung fur̈ Jagdjahr 2022
1. Begruß̈ung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht und Kassenpruf̈ung
4. Entlastung der Vorstandschaft

5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wun̈sche und Anträge

Jagdvorstand, Lohrmann Josef
Jagdgenossenschaft Auerbach -Ost

OSTERBASTELN mit dem Kinderschutzbund Wartenberg

Der Kinderschutzbund lädt herzlich alle Schulkinder zum OSTERBAS-
TELN ein. Wir treffen uns am Samstag, 25.3., von 10 – 12 Uhr im
Bürgerhaus.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung ist ausschließlich
bis 21.03.23 per E-Mail unter: info@kinderschutzbund-warten-
berg.de möglich. Bitte Name und Alter des Kindes sowie eine Tele-
fonnummer angeben.
Gebühr für Mitglieder 2 €, Nichtmitglieder 4 €.

DLRG Wartenberg - Jugend- und Ortsverbandsversammlung

Der Ortsverband Wartenberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) lädt am Samstag, 25.3. zu seiner ordentlichen
Ortsverbandsversammlung ein. Themen sind u. a. Berichte der Vor-
standschaft und die Nachwahl des Technischen Leiter/ Einsatz. Be-
ginn ist um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Reiter in Wartenberg.
Bereits um 18 Uhr trifft sich die DLRG-Jugend zu ihrer Jugendver-
sammlung mit Nachwahlen, ebenfalls in der Gastwirtschaft Reiter.

Tag der offenen Werkstätten des STZ Wartenberg

Das STZ Wartenberg lädt Sie zum Tag der offenen Werkstätten ein.
Sonntag, 26.3., ab 14 Uhr bis 17 Uhr Am Kleinfeld 6 in Wartenberg.
- Kaffee und Kuchen
- Werkstattführungen
- Ausstellung unserer Produkte
Die Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen.

Jagdgenossenschaft Wartenberg

Die Jagdversammlung findet statt am Sonntag, 26.3., um 19 Uhr im
Gasthaus Bachmaier in Pesenlern mit folgender Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Bericht des Jagdvorstehers
5. Bericht der Jäger
6. Verwendung des Jagdpachtschillings
7. Verlängerung der Jagdpacht
8. Maschinenbegleitbuch, Einweisung und Unfallverhütung beim

Umgang mit Maschinen der Jagdgenossenschaft
9. Wünsche und Anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, fällige Ausleihgebühren für die
Maschinen noch rechtzeitig vor der Versammlung zu überweisen.

Josef Angermaier, Jagdvorsteher

VdK-OV Wartenberg/Fraunberg

Wir veranstalten am Donnerstag, 30.3., eine Tagesfahrt zum Oster-
markt beim Kuchlbauer in Abensberg. Abfahrt ist um 10 Uhr in
Maria Thalheim am Busparkplatz, um 10:10 Uhr in Wartenberg am
Feuerwehrhaus, um 10:15 Uhr in Langenpreising am Kriegerdenk-
mal. Rückfahrt ca. 15 Uhr, der Reisepreis beträgt 14 €/Person
Anmeldung mit Vorauszahlung bei Andrea Neumeier Tel. 08762-
3516. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen!

Die VdK-Vorstandschaft
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Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg 

Wir fahren am Dienstag, 11.4. mit dem Bus nach Weihenlinden. Da
die Wallfahrtskirche Tuntenhausen auf unserem Weg liegt, werden
wir dort eine kurze Besichtigung der Kirche machen um dann weiter
bis nach Weihenlinden zu fahren. In der dortigen Wallfahrtskirche
wird uns Pfarrer Bartkowski einiges über die Kirche erzählen und
eine kurze Andacht mit uns halten. Zur Einkehr fahren wir nach
Kleinhöhenrain zum Gasthaus „Zur schönen Aussicht“. Abfahrt
12:30 Uhr in Wartenberg/Pennyparkplatz – Rückkehr gegen 18 Uhr. 
Der Fahrpreis beträgt 15 €/Person. Anmeldung bei Johanna Ranft,
Tel. 3204 bis 20. März. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldun-
gen!

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 16.3.
19:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 17.3. Hl. Gertrud v. Nivelles, Äbtissin und hl. Patrick, Bischof,

Glaubensbote
17:00 Kreuzwegandacht
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER
Sa. 18.3. Hl. Cyrill v. Jerusalem, Bischof, Kirchenlehrer
9:00 Firmung
19:00 Vorabendmesse
So. 19.3.
10:00 Josefsheim: Patroziniumsgottesdienst
Mi. 22.3.
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 23.3. Hl. Turibio v. Mongrovejo, Bischof
19:00 EUCHARISTIEFEIER

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche Wartenberg
Mi. 15.3.
20:00 Probe des Gospelchors, Verena Oberloher

So. 19.3.
10:30 Gottesdienst in der Friedenskirche mit Prädikant Michael

Sander
Mi. 22.3.
19:00 Meditationsabend mit Martina Oefele

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 19.3.
10:00 Erlöserkirche, Gottesdienst, Zwölfer
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Abendmahl, Keller
10:30 Kath. Kirche St. Andreas Niederlern, NEU! Gottesdienst
So. 26.3.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz

Jagdgenossenschaft Eitting Versammlung

Am Sonntag, 26.3., findet in Eitting um 19 Uhr, im „Gasthaus Stras-
serwirt“ (Obere Hauptstraße 2) eine Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Eitting statt.
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers fur̈ das Jahr 2022
2. Bericht des Kassiers fur̈ das Jahr 2022
3. Entlastung der Vorstandschaft fur̈ das Jahr 2022
4. Bericht Wasser- und Bodenverband Eitting
5. Bericht Ortskasse Eitting
6. Bericht Mulchgerät Ortschaft Eitting
7. Verwendung des Reinertrages
8. Verschiedenes
Etwaige Flächenveränderungen, Zu- oder Verkäufe oder Änderun-
gen der Bankverbindung sind dem Jagdvorsteher mitzuteilen.
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzuneh-
men. Jagdgenossen, die an der Versammlung nicht teilnehmen, kön-
nen sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. 
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Dazu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Mehr als eine Voll-
macht darf kein Jagdgenosse in seiner Person vereinen.
Zutritt zur Versammlung haben nur Jagdgenossen.

Der Jagdvorsteher, Zollner Konrad

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 18.3./So. 19.3., versieht

Dr. Daniela Deimling MSc, Herzogstandstr. 2, Erding, Tel. 08122-903656

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      17.3.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Sa.     18.3.  Sempt-Apotheke, Erding, Gestütring 19
                    Schubert-Apotheke, Landshuter Str. 8, Taufkirchen/Vils
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
So.     19.3.  Marien-Apotheke, Weingraben 2, Moosburg
                    Campus Apotheke OHG, Erding, Bajuwarenstr. 7
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Mo.  20.3.  Apotheke am Erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am Erlbach
                    Stadt-Apotheke, Erding, Lange Zeile 4
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Di.       21.3.  Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Mi.      22.3.   Rathaus-Apotheke, Erding, Landshuter Str. 2
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Do.      23.3.   Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar. ge
dr
uc
kt 
au
f 1
00
%
 A
ltp
ap
ier
, F

SC
-z
er
tifi
zie

rt

www.nachhilfe-hellinger.de

           

   
  

 
  

        

           

WOHN- UND GEWERBEBAU 
SCHLÜSSELFERTIG BAUEN 
ROHBAU 
UMBAU UND SANIERUNG

        

           

   
  

 
  

        

Manhartsdorf 18 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 / 1889 · www.baugeschäft-huber.de

Gesucht – Haushalts-/Putzhilfe (m/w/d)
versiert, zuverlässig und vertrauenswürdig, in Zustorf. 

Anstellung auf Basis Minijob, ca. 8 Std./Woche. 
Kontakt: Tel. 0170 903 62 75

Haushälter/in (m/w/d)
im Landkreis Erding zum 01.08.2023 gesucht

Wir suchen für unseren 85-jährigen, rüstigen Vater eine 

freundliche und patente Person, die die gesamte Hauswirtschaft

in seinem gepflegten Einpersonenhaushalt mit Hund 
übernimmt: einkaufen, kochen, aufräumen, putzen, Wäsche 
waschen, bügeln, Gartenarbeit, kleinere Besorgungsfahrten. 

Führerschein erforderlich. Gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten eine Festanstellung in Teilzeit (ca. 20 Std.) 
in angenehmer Umgebung, bei guter Bezahlung 
und mit vernünftigen Arbeitszeiten bei hoher 

Eigenverantwortung. 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung 
mit Bild an hauswirtschaftsfachkraft@gmail.com

Tag der off enen Tür

Josefsheim 
Wartenberg

Wir informieren Sie
über alle off enen Fragen!

Eine Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfestiftung SLW Altötting

Freitag, 17.03.2023  von 14.00 – 16.30 Uhr

in der Kinderkrippe „Nikolaus“ und

im Kinderhort „Die wilden Wawittel“
für Kinder ab Schuleintritt bis zur 4. Klasse

Bitte um Voranmeldung unter: 08762 73559-0
Josefsheim Wartenberg - Heimstraße 2 - 85456 Wartenberg

info@josefsheim-wartenberg.de - www.josefsheim-wartenberg.de

24.03. - 26.03.

Bgm.-Stuhlberger-Straße 5 · 85456 Wartenberg
Telefon: 08762/2120 · bike-sport-schauer.de

Starke Frühlings-Rabatte
auf ausgewählte Bikes & Zubehör!

Täglich von 10-17 Uhr.
(Sonntag nur Schausonntag)


